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Stuttgart, den

Ansprechpartner/in:
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Aktenzeichen:
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Stuttgart
Körperschaft

des öffentlichen Rechts

08.05.2008

Herr Streule

+49 (0)711 / 2 27 59 - 41

Streule@region-stuttgartorg

45.1/105.2008/Str/tr
E 105 KirchheirnuT Faberweg

Stellungnahme des Verbandes Region Stuttgart als Träger öffentlicher Belange zum

Bebauungsplanentwurf „Faberweg", Planbereich Nr. 17.07, Gemarkung Kirchheim

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Änderung)

Unser Schreiben vom 4.4.2008 , Az.: 45.1/105.2008/Str/ms

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Planungsausschuss des Verbandes Region Stuttgart hat in seiner letzten Sitzung

folgende Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf „Faberweg" beschlossen:

„Aus regionalplanerischer Sicht können wir dieser Bebauungsplanänderung zustimmen,
mit welcher die Ziele des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes verbindlich festgesetzt

werden sollen, die hier u. a. Neubebauung mit gemischter und gewerblicher Nutzung,

Wohnbestandserhaltung mit Modernisierung und bauliche Neuordnung vorsehen.

Unsere Zustimmung erfolgt mit folgenden Maßgaben:

Das Bebauungsplangebiet liegt außerhalb des im rechtskräftigen Regionalplan in Kirch-

heim unter Teck ausgewiesenen Standortbereiches für zentrenrelevante Einzelhandels-

großprojekte (regionalbedeutsamer Einzelhandelsschwerpunkt nach Plansatz 2.7.4 (Z))

und ist auch nicht Teil des Standortbereiches für nicht zentrenrelevante Einzelhandels-

großprojekte (Ergänzungsstandort nach Plansatz 2.7.5 (Z) und 2.7.6 (G)).

Mit den vorgesehenen Festsetzungen ist deshalb darauf hinzuwirken, dass im Be-

bauungsplangebiet über den Bestandsschutz hinaus kein weiterer großflächiger Ein-

zelhandel (sowohl zentrenrelevant als auch nicht zentrenrelevant) entsteht. Mit dem

Bestand im Umfeld des Bebauungsplangebietes dürfte auch die quartierbezogene

Versorgung bereits gegeben sein, so dass wir empfehlen, jeglichen weiteren Einzel-

handel auszuschließen."

Für die Beteiligung an diesem Bebauungsplanverfahren danken wir lhnen.

Mit freundlichem Gruß

Streule

Kronenstraße 25
70174 Stuttgart

e( e[gf f l
Hauptbahnhof (8 Min.)

Telefon +49 (0)7 11 / 2 27 59-0
Telefax +49 (0)7 11 / 2 27 59-70

E-Mail/Internet:
info@region-stuttgart.org
www.region-stuttgart.org

Verbandsvorsitzender:
Thomas S. Bopp
Regionaldirektor:
Dr. Bernd Steinacher

Bankverbindung:
Landesbank
Baden-württemberg
Bankleitzahl: 600 501 01
Kontonummer: 2 199 706

IBAN:
DE 28 6005 0101 0002 1997 06
BIC/S.W.I.F.T-Code: SOLA DE ST

kuemmerleo
Schreibmaschinentext
Anlage 03 zur Sitzungsvorlage IWU/2023/028 (ö)
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GKW • Vorstadtstraße 101 • 73240 Wendlingen am Neckar'

Stadt Kirchheim unter Teck
Postfach 14 52
73222 Kirchheim unter Teck L . / A l

GKW
10%0%0%

Ein kommunales Unternehmen
für den Umweltschutz.

Zweckverband Gruppenklärwerk
Wendlingen am Neckar

c4Telefon: (07024) 4055-0Telefax. M70241 4055-55
E-Mail: info@gkw-wendlingen.de
Internet: zwwgkw-wendlingen.de

lhre Nachricht/Zeichen Es schreibt lhnen Durchwahl Datum

Herr Dietrich / str 4055-11 17.03.2008

BEBAUUNGSPLAN „FABERWEG"

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem uns mit Schreiben vom 06.03.2008 zugesandten Bebauungsplan „Faberweg"
nehmen wir wie folgt Stellung.

In der Dettinger Straße befindet sich der Zubringer des GKW. Es dürfen hier keine tief-

wurzelnden Bäume gepflanzt werden, um Beschädigungen an der Abwasserleitung zu

vermeiden.

Für eventuelle Rückfragen steht lhnen Herr Dietrich, Tel.: 07024 / 4055-11 gerne zur

Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

lhk,
Geschäftsführer

Hausanschrift: Verbandsvorsitzender: Geschäftsführer: Bankverbindung:
Bürgermeister Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen

Vorstadtstraße 101 Hans Weil BLZ 611 500 20
73240 Wendlingen am Neckar Köngen Dipl.-Ing. Peter Dietrich Konto-Nr. 48 306 508



Name

Bereich

Telefon

Telerax

E-Mail

Aktennummer

Ihr Zeichen

lhr Schreiben

EnBW Regional AG • Regionalzentrum Alb-Neckar
Hahnweidstraße 44 - 73230 Kirchheim unter Teck

Stadtverwaltung Kirchheim
Planungsamt
Postfach 14 52
73222 Kirchheim unter Teck

Andreas Fink
TABP
07021 8009-59123
07021 8009-59120
a.finkRenbw.com
20080154
4-61-eise/gu
10.03.2008

, /7771,1

Änderung des Bebauungsplanes Faberweg, Planbereich Nr. 17.07

Sehr geehrte Damen und Herren,

für Ihr Schreiben einschließlich der Übersendung des Bebauungsplanentwurfs
bedanken wir uns.

Zu den geplanten Baumpflanzungen nehmen wir wie folgt Stellung:
Leitungstrassen sind grundsätzlich von Baumpflanzungen freizuhalten. Die
Betriebssicherheit, die Überwachung und Reparatur sowie die spätere Erneue-
rung unserer Leitungen dürfen durch Bäume nicht gefährdet werden.
Bei den geplanten Baumstandorten bitten wir die Abstände gemäß DIN
18920/DVGW GW 125 einzuhalten. Hier wird ausgesagt, dass Bäume im Bereich
von Verso'rgungsanlagen bis lm Abstand nicht möglich sind und von lm bis
2,5m ab Außenkante Baumstamm zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich
werden.
Wir legen entsprechende Kabeleinmesspläne bei.
Der geplante Baumstandort bei Geb. Dettinger Str. 133 befindet sich direkt auf
der bestehenden Gashausanschlussleitung und ist aufgrund o. g. Vorgabe nicht
möglich [im beffiegenden Planausschnitt rot markiert).
Vor Baubeginn bitten wir Sie, einen Ortstermin mit unserer zuständigen Bauab-
teilung in Kirchheim, Tel. 0 70 21/80 09-5 91 61 zu vereinbaren.

Die EnBW Regional AG ist von der EnBW Gasnetz GmbH als Betreiber der Gasanlagen mit der Wahrnehmung

der technischen und administrativen Geschäftsbesorgungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb von

Gasversorgungsnetzen beauftragt. im Rahmen dieser Beauftragung geben wir bezüglich der vorliegenden

Planung folgende Stellungnahme zu betroffenen Gasanlagen der EnBW ab.

1 I 2

EnBW Regional AG

Regionalzentrum Alb-Neckar

En9W

Hahnweidstraße 44
73230 Kirchheim unter Teck
TeLefon +49 7021 8009-0
Telefax +49 7021 8009-59100

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart
Amtsgericht Stuttgart
HRB Nr. 20311
Steuer-Nr. 35001/01075

Landesbank Baden-Württemberg
BLZ 600 501 01
Konto 2604284

25.04.2008

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Pierre Lederer, Karlsruhe

Vorstand:
Dr. Wolfgang Bruder (Vorsitzender)
Walter Böhmerle
Hans-Georg Edlefsen
Dr. Thomas Gößmann



Weitere Anregungen oder Bedenken bestehen seitens der EnBW Regional AG
zu diesem Verfahren nicht.

Freundliche Grüße

i. A. Andreas Fink

Anlagen

2 1 2
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Baden-Württemberg
POLIZEIDIREKTION ESSLINGEN

POLIZEIREVIER KIRCHHEIM UNTER TECK

Polizeirevier Kirchheim u Teck . Dettinger Str. 101 . 73230 Kirchheim

7Stadt Kirchheim

Planungsamt
Alleenstrasse 3
73230 Kirchheim u.T.

Daturn 14.03.2008

Na me  Re in

Durchwahl 07021 501220

fj•-ri f‘Lr.")P( CNP

Aktenzeichen ERS /0162856/2008

(Bitte  be i Antwort angeben)

Ihr Zeichen 4-61-eise/gu

Unsere Nachricht

Bebauungsplan Faberweg, Planbereich Nr. 17.07, Gemarkung: Kirchheim

Bebauungsplan-(-Vorentwurf)

Die Unterlagen werden überreicht

Zuständigkeitshalber

zum Verbleib

LI mit Dank zurück

13 Als Erinnerung

13 Auf Anforderung

13 zu unserer Entlastung

3 Als lrrläufer

111

mit der Bitte um

111

111

111

111

111

Kenntnisnahme

Anruf

Rückgabe

Prüfung

Stellungnahme

3 Frist

vom 06.03.2008

vom

Bericht

Weitere Bearbeitung

111

C I

C I

C I

Weitere Veranlassung

Mitteilung über das Veranlasste

Überlassung der Akten

Erledigung

schriftliche Unterlagen folgen

Gegen die Lösungsvorschläge zur Planänderung und der Schaffung zusätzlichem öffentlichen Parkraumes
und somit Neuordnung des ruhenden Verkehrs bestehen aus verkehrsrechtlicher Sichjt keinerlei Bedenken.

Rein, EPHK
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ÖPNV-Anschluss :



Struck, Peter

Von: Struck, Peter

Gesenclet: Donnerstag, 17. April 2008 07:53

An: Zimmert, Martin

Betreff: WG: Verkehrsknoten Eichendorff-/Lenninger Strasse in Kirchheim

Wichtigkeit: Niedrig

Sehr geehrter Herr Zimmert,

Das Ergebnis einer Anfrage für den Bebauungsplan "Faberweg" zur Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen

Struck

-----Ursprüngliche Nachricht - - - - -

Von: Deger, Marcus
Gesendet: Donnerstag, 17. April 2008 07:23
An: Struck, Peter
Petreff: WG: Verkehrsknoten Eichendorff-/Lenninger Strasse in Kirchheim
_chtigkeit: Niedrig

Guten Morgen Herr Struck,

anbei die Antwort der Polizei zur Kenntnis. Damit liegt an der betreffenden Kreuzung
eindeutig ein Unfallschwerpunkt vor.

Gruß
Deger

Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck
Ordnungsamt
-Ircus Deger

• arktstraße 11
73230 Kirchheim unter Teck
Mail: M.Deger@kirchheim-teck.de
Fon: 07021/502-225
Fax: 07021/502-254

-----Ursprüngliche Nachricht - - - - -

Von: Rein, Guido [mailto:Guido.Rein@polizei.bwl.de]
Gesendet: Mittwoch, 16. April 2008 14:14
An: Deger, Marcus
Betreff: Verkehrsknoten Eichendorff-/Lenninger Strasse in Kirchheim
Wichtigkeit: Niedrig

Hallo Herr Deger,

zu ihrer Anfrage in der letzten Verkehrsschau vom 10.04.08 über Unfallhäufungen an der
Einmündung der Eichendorffstr. in die Lenninger Str.

1



Die Auswertung der letzten fünf Jahre:

2003: 6 Unfälle mit einer leicht verletzten Person

2004: 2 Unfälle mit einer leicht verletzten Person

2005: 3 Unfälle ohne Verletzte

2006: 2 Unfälle ohne Verletzte

2007: 2 Unfälle ohne Verletzte

In diesen 15 Unfällen waren einmal ein Mofa und einmal ein LKW verwickelt, ansonsten nur
Pkw-Lenker.

Hauptunfallursache war die Verletzung der Vorfahrt und Fehler beim Abbiegen.

Ich meine, die Zahlen sprechen für sich.

2008: bislang zwei Unfälle mit zwei Verletzten. Unfallursache in beiden Fällen
"Vorfahrtsverletzung"

Mit freundlichen Grüßen

Guido Rein
Leiter Führungsgruppe
Polizeirevier Kirchheim u.T.
Tel.: 07021 / 501-220
Fax: 07021 / 501-228
PSN: 7384 - 220
E-Mail: KIRCHHEIM-TECK.PREV@polizei.bwl.de
oder: Guido.Rein@polizei.bwl.de

Vedaufi Empfänger

Zimmert, Martin

2

Gelesen

Gelesen: 17.04.2008 16:11
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DB Services Immobilien GmbH
Bahnhofstraße 5. 76137 Karlsruhe

stadtverwaltung Kirchheim
Planungsamt
Postfach 14 52
73222 Kirchheim unter Teck

Ihre Zeichen: 4-61-eiseigu
Ihr Schreiben vom: 06.03.2008

Änderung des Bebauungsplanes "Faberwee 17.07 in Kirchheim

Sehr geehrte Damen und Herren,

DB Services lmmobilien GmbH
NiederlassungKarlsruhe

Bahnhofstraße 5
76137 Karlsruhe

www.bahn.de

Anreise:
2 und 4 bis Mathystraße

Ralf Münster
Telefon: (0721) 938-5816
Telefax: (0721) 938-2877

ralf.muenster@bahn.de

Zeichen Bearbeitung
Zeichen: FRI-KAR-I 1 Mû

Az: T6B-KAR-08-3514-Mü

25.04.2008

die DB Services lmmobilien GmbH, als von der Deutschen Bahn AG (DB AG) bevollmächtigtes
Unternehmen, übersendet lhnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme der DB AG als Träger
öffentlicher Belange und aller Unternehmensbereiche zum o.g. Verfahren.

lmmissionen aus dem Betrieb und der Unterhaltung der Eisenbahn sind entschädigungslos zu dulden,
hierzu gehören auch Bremsstaub, Lärm, Erschütterungen und ggf. elektrische Beeinflussungen durch
magnetische Felder. Schutzmaßnahmen gegen Einwirkungen aus dem Bereich der Eisenbahn haben
auf Kosten der Stadt/Gemeinde bzw. der Anfieger außerhalb Eisenbahngeländes zu erfolgen.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes grenzt an das seit April 2002 bestandskräftig,
planfestgestellte (Pfa 2.1c) Baugleis an.

Wegen der Nähe zu den Bahnanlagen weisen wir auf die damit verbundenen Gefahren aus dem
Eisenbahnbetrieb hin. Eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen (z.B. Einfriedigung) sind außerhalb
des Bahnbetriebsgeländes vom Grundstückseigentümer vorzunehmen und auf Dauer zu unterhalten.

Beleuchtungsanlagen von Parkplätzen, Wegen, Werbung und dergleichen, sind blendfrei zum
Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie sind in ihrer Farbgebung und Strahlrichtung so
anzuordnen, dass jegliche Signalverwechslung und Blendwirkung ausgeschlossen ist.

Bei der Bepflanzung entlang des Bahngeländes ist das Nachbarrechtsgesetz (NRG) von Baden-
Württemberg und der Pflanzrichtlinien der Deutschen Bahn AG einzuhalten.
Die Sicht auf Eisenbahn-Signale darf nicht beeinträchtigt werden.

Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse zu gegebener Zeit zuzusenden.

Anlage : -
DB Services lmmobilien GmbH
Sltz der Gesellschaft: Berlin
Registergericht:
Berlin-Charlottenburg
HRB Nr. 86 570
USt-lciNr.: DE 178324667

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Dlethelm Sack

Geschäftsführer:
Torsten Thiele
(Vorsitzender)
Bodo Bonifer
Matthias Kiekebusch



DB
Mobility
Networks
Logistics

Mit freundlichen Grüßen

DB Services lmmobilien GmbH
Niederlassung Karlsruhe

i.V.

- 2 -

i. A. Münster



.3 Landkreis
Esslingen

BO

Landratsamt Esslingen - 73726 Esslingen a. N.

Stadtverwaltung
Planungsamt
Postfach 1452
73222 Kirchheim u.T.

Unsere Zeichen

Bitte bei Antwort angeben Sachbearbeitung

413-364.32:001075 Herr Durst
Telefon (0711) 3902-2472
Telefax (0711) 39632-2472
Durst.Eberhard@landkreis-
esslingen.de

Änderung des Bebauungsplans "Faberweg" ,
Planbereich Nr. 17.07 in Kirchheim u.T.
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 4 BauGB
Schreiben vom 06.03.2008, Az.: 4-61-eise/gu

Sehr geehrte Damen und Herren,

Landratsamt
Esslingen

Dienstgebäude:
Pulverwiesen 11
73726 Esslingen am Neckar

Telefon: (0711) 3902-0
Telefax: (0711) 3902-1030

Internet:
www.landkreis-esslingen.de

Zentrale E-Mail-Adresse:
Ira@landkreis-esslingen.de

Datum

23.04.2008

Im Rahmen des o.g. Bebauungsplanverfahrens soil der seit 27.01.1979 rechtsver-
bindliche Bebauungsplan „Faberweg I", in dem Teilflächen als Mischgebiet, Gewer-
begebiet und beschränktes Gewerbegebiet ausgewiesen sind, geändert werden
durch eine Neufassung der Abgrenzung der Gebietsfestsetzungen und eine Neuord-
nung des ruhenden Verkehrs.

Das Landratsamt Esslingen nimmt zu der künftigen Planung und zum erforderlichen
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB wie folgt
Stellung:

I. Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz (WBA)
Herr Dr. Fischer, Tel.: 0711/ 39 02-2480

1. Auf die Stellungnahme des Amts zur "Städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme
Dettinger Straße/ Faberweg" vom 05.07.2007 wird insbesondere bezüglich der
Aspekte des Grundwassers und des Bodenschutzes verwiesen.

2. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich, wie bereits in der Stel-
lungnahme vom 05.07.2007 aufgeführt, mehrere Altstandorte (B-Fälle auf un-
terschiedlichem Beweisniveau) und Betriebe, die zum Teil bereits auch im Ent-
wicklungskonzept (Bericht 2006) dargestellt wurden.

Allgemeine Sprechzeiten:
Montag - Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
Montag - Mittwoch 13:30 - 15:00 Uhr
Donnerstag 13:30 - 18:00 Uhr

Kfz-Zulassung zusätzlich
Montag - Mittwoch 7:30 - 15:00 Uhr
Donnerstag 7:30 - 18:00 Uhr
Freitag 7:30 - 12:00 Uhr

Girokonto 900 021
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
BLZ 611 500 20
IBAN: DE26 6115 0020 0000 9000 21
BIC / SWIFT-Code: ESSLDE66

S-Bahn S 1
Haltestelle Esslingen Bahnhof
Bus 104 und 113
Haltestelle Schillerplatz
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Das Amt hält es für sinnvoll, zumindest einen allgemeinen Hinweis, wie nach-
folgend aufgeführt, in die Begründung des Bebauungsplans aufzunehmen:
"1m Geltungsbereich befinden sich mehrere Standorte mit Entsorgungsrelevanz.
Sollten bei Baumaßnahmen organoleptische Auffälligkeiten festgestellt werden,
ist ein Gutachter einzuschalten und umgehend das Amt für Wasserwirtschaft
und Bodenschutz beim Landratsamt Esslingen darüber zu informieren."

Des Weiteren wird inhaltlich auf die Stellungnahme des Amtes vom 05.07.2007
verwiesen.

11. Be lanqe des Naturschutzes und der Landschaftspfleqe
Herr Durst, Tel.: 0711/ 39 02-2472

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung berührt den südlichen Stadt-
bereich von Kirchheim u.T.. Dieser ist fast vollständig bebaut bzw. versiegelt.
Die geplante Neufassung der Abgrenzung der Gebietsfestsetzungen und die
Neuordnung des ruhenden Verkehrs sind naturschutzfachlich nicht von wesent-
licher Bedeutung. Die natur- und umweltschützenden Belange sind im weiteren
Verfahren im Rahmen der noch durchzuführenden Umweltprüfung im Umwelt-
bericht darzustellen.

In ökologischer Hinsicht begrüßenswert sind die Empfehlungen zur Nutzung der
Solarenergie. Es sollte auch geprüft werden, ob die verpflichtende Festsetzung
von Zisternen zur Verwendung des Niederschlagswassers in den örtlichen Bau-
vorschriften möglich ist.

Hinsichtlich der textlichen Festsetzungen wird folgendes angeregt:

Zu 1.1.4: Flächen für Stellplätze und Garagen

Offene Stellplätze sollten generell in wasserdurchlässiger Form vorgeschrieben
werden.

Zu 1.1.7: Pflanzgebot, Pflanzbindung

Es sollten exemplarisch geeignete Laubbäume wie bspw. Kastanie, Linde, Ei-
che, Ahorn o.ä. angeführt werden.

Zu 11.2.1: Dachform und Dachneigung

Die vorgeschriebene Substrathöhe von 0,2 m ist fachlich zu überprüfen.
Nach Auffassung des Naturschutzbeauftragten könnte sie bei extensiver Be-
grünung auch geringer ausfallen.

111. Gewerbeaufsichtsamt
Herr Dr. Massing, Tel.: 0711/ 39 02-1411

Aufgrund der exponierten Lage werden die als Gewerbegebiet ausgewiesenen
Teilflächen vermehrt mit lmmissionen durch Verkehrslärm (Eisenbahn, B 297,
A 8) und Gewerbelärm beaufschlagt. Daher ist ggf. im Baugenehmigungsver-
fahren ein Nachweis über die Einhaltung
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der Lärmimmissionsobergrenzen für die ausnahmsweise zulässige Wohnnut-

zung im Plangebiet zu erbringen.

IV. Gesundheitsamt

Frau Ruthardt, TeL: 0711/ 39 02-1648

Es wird davon ausgegangen, dass von Seiten des Planungsträgers eine Abklä-

rung hinsichtlich bekannter Altlasten und anderer Bodenbelastungen durch

möglicherweise gesundheitsschädliche Substanzen, z. B. in Folge vorausge-

gangener anderweitiger Nutzungen des Geländes, erfolgt ist (s. Stellungnahme

des Amts zur "Städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme Dettinger Straße/ Fa-

berweg" vom 05.07.2007). Eine gesundheitliche Bewertung ist nicht möglich, da

dem Gesundheitsamt keine lnformationen bzw. Gutachten zur Altlastensituation

vorliegen. Sollten sich im weiteren Verlauf der Planung oder während der Bau-

arbeiten Hinweise auf bisher nicht bekannte Belastungen ergeben, ist das Ge-

sundheitsamt bei der gesundheitlichen Bewertung zu beteiligen.

V. Vermessunqsamt

Herr Silbereis, Tel.: 0711/ 39 02-1356

lm Bebauungsplan ist die Grenzziehung zwischen Flurstück 4463 und Flurstück

4472 durch den Veränderungsnachweis 2007/35 überholt.

Es wird empfohlen, den Plan diesbezüglich zu ergänzen.

Hinsichtlich der brandschutztechnischen Belange der Planung wird auf die beige-

fügte Stellungnahme des Amts für Feuerlöschwesen vom 14.04.2008 verwiesen.

Mit fre(uAdlichen Grüßen

Schmid



REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG
LANDESAMT FÜR GEOLOGIE, ROHS TOFFE UND BERGBAU

Albertstraße 5 - 79104 Freiburg i. Br., Postfach, 79095 Freiburg i. Br.

E-mail: abteilung9@rpf.bwl.de - Internet: www.rpf.bwl.de
Tel.: 0761/208-3000, Fax: 0761/208-3029

Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck
Planungsamt
Marktstraße 14
73230 Kirchheim unter Teck

Beteiligung der Träger öffentlicher Beiange

A Allgemeine Angaben

Freiburg i. Br.,

Durchwahl (0761)

Name:

Aktenzeichen:

Bebauungsplan "Faberweg"  (Planbereich Nr. 17.07),
Kirchheim unter Teck,
Landkreis Esslingen
(TK 25: 7322 Kirchheim u. Teck)

Ihr Schreiben Az. 4-61 -eise/gu vom 06.03.2008

Anhörungsfrist 25.04.2008

B Stel lungnahme

23.04.08
208-3013
Dr. Georg Seufert
2511 // 08-02486

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben.

1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen,
die im Regelfall nicht überwunden werden können

Keine

2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen,
die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes

Keine
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3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken

Geotechnik

Im Planbereich bilden pleistozäne Talablagerungen größerer Mächtigkeit den oberflä-
chennahen Baugrund. Die Schichten können lokal setzungsempfindlich und von geringer
Standfestigkeit beziehungsweise Tragfähigkeit sein.

Zum Grundwasserflurabstand im Plangebiet liegen dem LGRB keine konkreten Daten vor.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planung (z. B. zum genauen
Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshori-
zonts, zum Grundwasser u. dgl.), wird ingenieurgeologische Beratung durch ein privates
Ingenieurbüro empfohlen.

Bodenkunde

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken
vorzutragen.

Mineralische Rohstoffe

Zur Planung sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Be-
denken vorzutragen.

Grundwasser

Das Plangebiet liegt außerhalb von bestehenden und geplanten Wasserschutzgebieten.
Aus hydrogeologischer Sicht bestehen gegen das Vorhaben keine Bedenken.

Bergbau

Bergbehördliche Belange sind nicht berührt.

Geotopschutz

Im Planbereich sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht betroffen.
























































































































